
dienstliches Gespräch
Beitrag von „magister999“ vom 1. März 2010 07:23

Meike. hat alles präzise gesagt.

Ich kann hier als Baden-Württemberger nur ergänzen:

zu 1.: Du kannst jedes Personalratsmitglied Deines Vertrauens zu Dienstgesprächen
mitnehmen.

zu 3.: Das Schulgesetz müsste Dir bekannt sein. Lies noch einmal § 41 . Dort findest Du die
Aufgaben des Schulleiters.
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